
Geschäftsordnungsantrag 

Antragsteller:  
KJR-Vorstand 

Antragsgegenstand: 
Beschlussfassung zur Einführung einer Geschäftsordnung 

Die Delegiertenversammlung möge beschließen, dass die Geschäftsordnung in der vorgelegten Fas-
sung ab Zeitpunkt der Beschlussfassung in Kraft tritt. 

Begründung:  
Die Delegiertenversammlung ist eine entscheidende Instanz in unserem Verein, bei der zentrale Be-
schlüsse gefasst werden. Der Hauptgrund für die Implementierung einer Geschäftsordnung liegt in 
der Notwendigkeit klar strukturierter Abläufe während der Versammlung. Diese Veranstaltung bringt 
häufig eine Vielzahl von Anträgen, Diskussionen und Entscheidungen mit sich. Eine Geschäftsordnung 
schafft klare Strukturen und Abläufe, um sicherzustellen, dass die Versammlung effizient durchge-
führt wird und alle relevanten Themen angemessen behandelt werden. Zusätzlich gewährleistet die 
Geschäftsordnung Rechtssicherheit während der Delegiertenversammlung. Sie definiert klare Regeln 
für Abstimmungsverfahren, Antragsstellung, Rederechte und weitere wichtige Aspekte. Die Geschäfts-
ordnung trägt dazu bei, gleiche Teilnahmechancen für alle Delegierte zu gewährleisten. Indem sie klare 
Regeln für die Beteiligung und Meinungsäußerung festlegt, fördert sie eine ausgewogene Teilnahme 
an den Entscheidungsprozessen. 

Des Weiteren erleichtert die Geschäftsordnung eine effektive Vorbereitung auf die Delegiertenver-
sammlung. Delegierte können sich im Vorfeld mit den festgelegten Abläufen vertraut machen, was zu 
einer qualitativ hochwertigen Diskussion und zielführenden Entscheidungen beiträgt. Schließlich dient 
die Geschäftsordnung als Leitfaden für nachfolgende Delegiertenversammlungen. Dies trägt zur Kon-
tinuität in den Entscheidungsprozessen bei und ermöglicht eine transparente Nachvollziehbarkeit der 
getroffenen Beschlüsse. In Anbetracht dieser Überlegungen sind wir überzeugt, dass die Einführung 
einer Geschäftsordnung für die Delegiertenversammlung einen bedeutenden Beitrag zur Professiona-
lisierung und Effizienz unserer Vereinsarbeit leisten wird. 


